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Fleur

JungsGesetz
Gültig: Bei Jugendlichen mit echten Gefühlen

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Dadurch sollen weniger Mädchen verletzt werden und Jungs lernen mit ihren Gefühlen richtig umzugehen

§1 Inhalt:

Jungs müssen immer den ersten Schritt machen. Sie müssen dem Mädchen persönlich ihre Gefühle darlegen.

Begriffsbestimmung:

In dem Fall dieses nur im Alter von 13-17

Ausgenommen:

Ausnahmen wenn die Mädchen arrogant sind

§2 Verantwortungsregelung:

Der Junge verplichtet sich damit immer Ehrlich zu sein und das Mädchen zu berücksichtigen und um eine richtige

Wortwahl wählen so das es natürlich rüberkommt.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Der Junge der dies nicht berücksichtigt müss dem Mädchen ein Jahr shoppingeld zahlen.
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